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Verordnung zur Neuregelung der für die Vergabe von Aufträgen 
im Bereich des Verkehrs, der Trinkwasserversorgung und der 
Energieversorgung anzuwendenden Regeln 

 

A. Problem und Ziel 

Der europäische Gesetzgeber hat am 31. März 2004 die Richtlinie 2004/17/EG 
des Europäischen Parlaments und des Europäischen Rates zur Koordinierung der 
Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Ver-
kehrsversorgung sowie der Postdienste beschlossen. 

Die Mitgliedstaaten waren verpflichtet, die Bestimmungen der Richtlinie bis 
31.1.2006 in nationales Recht zu übernehmen. In Deutschland ist die Umsetzung 
in einem ersten Schritt mit der Dritten Verordnung zur Änderung der Vergabever-
ordnung und der Verweisung auf die geänderten Abschnitte 3 und 4 der Verdin-
gungsordnungen VOL/A 2006  und VOB/A 2006 erfolgt. Der vorliegende Verord-
nungsentwurf dient der ergänzenden Umsetzung der Vorschriften der Richtlinie 
2004/17/EG im Rahmen der Novellierung der Verdingungsordnungen nach dem 
Beschluss der Bundesregierung vom 28. Juni 2006 über Schwerpunkte  zur Ver-
einfachung des Vergaberechts. 

 

B. Lösung 

Die EU-Richtlinie 2004/17/EG regelt den Mindeststandard für die Verfahren zur 
Vergabe öffentlicher Aufträge mit dem Ziel, in allen Mitgliedstaaten grundsätzlich 
gleiche Bedingungen zu schaffen. Nur dieser Mindeststandard wird in der Sekto-
renverordnung aufgenommen.  
Es erfolgt eine Neuregelung der für die Sektorenauftraggeber anzuwendenden 
Vergaberegeln in  einer Vorschrift. Sie ersetzt für den Sektorenbereich die Verga-
beverordnung (VgV), die bisher die öffentlichen Auftraggeber aller Bereiche ver-

 

Vertrieb: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Amsterdamer Str. 192, 50735 Köln 
Telefon: (02 21) 97 66 83 40, Telefax: (02 21) 97 66 83 44 

ISSN 0720-2946 



Drucksache 522/09 - 2 - 
 

pflichtet, bei der Vergabe von Aufträgen oberhalb der EU-Schwellenwerte die Ver-
dingungsordnungen VOL/A, VOB/A und VOF anzuwenden. 

 

C. Alternativen 

Keine 

 

D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte 

Keine 

 

E. Sonstige Kosten (z. B. Kosten für die Wirtschaft, Kosten für soziale Si-
cherungssysteme, Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere auf das 
Verbraucherpreisniveau) 

Der Wirtschaft, d.h. vor allem Unternehmen, die als Auftragnehmer im Sektoren-
bereich tätig sind, entstehen durch diese Verordnung keine sonstigen direkten 
Kosten. 

Da die Sektorenverordnung dem Ziel der Richtlinie 2004/17/EG dient, den Wett-
bewerb um Aufträge von Auftraggebern, die in diesem Bereich tätig sind, zu stär-
ken, können den Unternehmen als Auftragnehmer indirekt Kosten durch Verände-
rungen des Wettbewerbsumfelds entstehen. Unter Umständen müssen sie als 
Auftragnehmer bei tendenziell zu niedrigeren Preisen anbieten während Auftrag-
geber Dienstleistungen tendenziell zu günstigeren Preisen einkaufen können. 

Veränderungen der Einzelpreise können nicht ausgeschlossen werden. Auswir-
kungen auf das allgemeine Preisniveau und das Verbraucherpreisniveau sind je-
doch nicht zu erwarten. 

Mittelständische Unternehmen als Auftragnehmer sind durch die Festlegung des 
Anwendungsbereiches der Sektorenverordnung mittels Auftragswerte oberhalb 
bestimmter Schwellenwerte nicht gesondert belastet. 
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F. Bürokratiekosten 

a) Unternehmen eingeführt/vereinfacht/abgeschafft 

Es werden keine neuen Informationspflichten für Unternehmen eingeführt. 

Die Regelungen über die Informationspflichten für die Unternehmen in § 8 Abs. 3, 
§ 20 Abs. 3, § 23 Abs. 2, §24 Abs. 5, § 27 Abs. 1 ergeben sich ebenso aus der 
Richtlinie 2004/17/EG (Art. 37, 54, 52, 53, 57) und entsprechen den bisherigen 
Regelungen in 

- § 7b Nr. 1, 6 und 13, § 25b Nr. 2 Abs. 1, § 5 SKR Nr. 1, 6 und 13 , § 11 
SKR Nr. 2 Abs. 1 VOL/A und  

- § 8b Nr. 2, 8 und 9, § 25 Nr. 3 Abs. 2, § 5 SKR Nr. 1, 8 und 9, § 11 SKR 
Nr. 2 Abs. 1 VOB/A. 

b) Bürgerinnen und Bürger eingeführt/vereinfacht/abgeschafft 

Es werden keine Informationspflichten für Bürgerinnen und Bürger eingeführt. 

 

c) die Verwaltung eingeführt/vereinfacht/abgeschafft 

Es werden keine neuen Informationspflichten für die Sektorenauftraggeber einge-
führt. 

Die Informationspflichten für die Sektorenauftraggeber (juristische Personen des 
öffentlichen und privaten Rechts) in § 32 Abs. 2, § 7 Abs. 2, § 12 Abs. 4, § 20 
Abs. 4, § 24 Abs. 8 und 9, § 27 Abs. 2 sowie § 33 Abs. 1 und 2 sind zwingend um-
zusetzendes EU-Recht (Artikel 50, 34, 41, 44, 49, 53, 57,sowie 67 der Richtlinie 
2004/17/EG) und entsprechen den bisher bereits bestehenden Regelungen in 

- § 30b, § 8b, § 32b, § 27b, § 7b Nr. 8 und 9, § 25b Nr. 2 Abs. 3; § 14 SKR, 
§ 6, § 16, § 12, 5 Nrn. 10, 11, 13, § 11 SKR Nr. 2 Abs. 3 SKR-VOL/A,  

- § 33b, § 9, § 31, §§ 27, 27b, 8b Nr. 10 und 11, § 25b Nr. 2, 33b; 14 SKR, 
§ 6 SKR, § 15 SKR, § 12 SKR, 5 SKR Nr. 10, 11 und 13, § 11 SKR Nr. 2 
Abs. 3 VOB/A sowie 

- § 17 VgV. 
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Bundesrepublik Deutschland Berlin, den 29. Mai 2009

Die Bundeskanzlerin  

 
An den 
Präsidenten des Bundesrates 
Herrn Ministerpräsidenten 
Peter Müller 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

hiermit übersende ich die von der Bundesregierung beschlossene 

Verordnung zur Neuregelung der für die Vergabe von Aufträgen im 
Bereich des Verkehrs, der Trinkwasserversorgung und der 
Energieversorgung anzuwendenden Regeln 

mit Begründung und Vorblatt. 

Ich bitte, die Zustimmung des Bundesrates aufgrund des Artikels 80 Absatz 2 des 
Grundgesetzes herbeizuführen. 

Federführend ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. 

Die Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gemäß § 6 Abs. 1 NKRG 
ist als Anlage beigefügt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Angela Merkel 
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  Anlage 
 
Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gem. § 6 Abs. 1 NKR-Gesetz: 

Verordnung über die Vergabe von Aufträgen im Bereich des Verkehrs, der Trink-
wasserversorgung und der Energieversorgung (NKR-Nr.: 923) 

Der Nationale Normenkontrollrat hat den oben genannten Verordnungsentwurf auf Büro-

kratiekosten, die durch Informationspflichten begründet werden, geprüft. 

Mit dem Verordnungsentwurf werden keine Informationspflichten neu eingeführt, geändert 

oder aufgehoben.  

Gleichwohl ist zu begrüßen, dass Sektorenauftraggebern zukünftig die Möglichkeit gege-

ben wird, die Wege der Informationsübermittlung und das Kommunikationsmittel grund-

sätzlich frei auszuwählen. Sofern z.B. bei Bekanntmachungen, der Versendung von Ver-

gabeunterlagen oder dem Erhalt von Angeboten zukünftig eine elektronische Informati-

onsübermittlung Anwendung findet,. 

Der Nationale Normenkontrollrat hat daher im Rahmen seines gesetzlichen Prüfauftrags 

keine Bedenken gegen das Regelungsvorhaben. 

 

             

Dr. Ludewig  Dr. Schoser 

Vorsitzender Berichterstatter 
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